
 

 

          

 

 

        Kornwestheim, 06.04.2021 

 

Liebe Eltern der Klassen 1 – 10, 

 

angesichts der Hinweise, dass sich insbesondere die Mutation B. 1.1.7 des SARS-CoV-2_Virus 

deutlich stärker unter Kindern und Jugendlichen verbreitet, als dies bei dem bisher 

vorwiegend grassierenden Virustyp der Fall war, bedarf es weiterhin besondere 

Vorkehrungen. Die Landesregierung hat aufgrund dessen beschlossen, dass ab dem 12.April 

kein Präsenzunterricht an öffentlichen Schulen stattfinden wird. Ausgenommen sind hierbei 

lediglich die Abschlussklassen. Für die einzelnen Klassestufen bedeutet dies folgendes: 

 

Klassenstufen 1 - 4 

 

Für Schülerinnen und Schüler der Grundschule wird während des Zeitraums der 

Schulschließung an die Stelle des Präsenzunterrichts das Lernen mit Materialien treten, das 

entweder analog, aber auch digital über die bekannten Wege übermittelt werden wird. Die 

Klassenlehrerin wird Sie diesbezüglich detaillierter informieren. 

 

Klassenstufen 5 –  9a 

 

Für die Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 - 9a greift unser Fernlernkonzept, d.h. der 

komplette Stundenplan wird abgedeckt und die Klassen werden per Untis-Messanger oder 

Videokonferenz betreut. 

 

Abschlussklassen 

 

Für die Klasse 9b wird weiterhin der Fokus auf die Abschlussprüfung gelegt. Dies bedeutet, 

dass der Stundenplan vor den Osterferien, weiterhin gültig ist und die Klassen halbiert in den 

Fächern Deutsch, Mathematik, Englisch unterrichtet werden. 



Die Klasse 10 hat ab dem 12. April Prüfung. Hier gelten die vor den Osterferien veröffentlichen 

Prüfungspläne. 

 

Notbetreuung 

 

Für Schülerinnen und Schuler der Klassen 1 – 7, deren Eltern zwingend auf eine Betreuung 

angewiesen sind, wird eine „Notbetreuung“ eingerichtet. Voraussetzung ist grundsätzlich, 

dass beide Erziehungsberechtigten tatsächlich durch ihre berufliche Tätigkeit an der 

Betreuung ihrer Kinder gehindert sind und auch keine anderen Betreuungspersonen zur 

Verfügung stehen. Es ist für die Teilnahme zwingend erforderlich, dass 

- die Erziehungsberechtigten beide in ihrer beruflichen Tätigkeit unabkömmlich sind 

- die Erziehungsberechtigten durch ihre berufliche Tätigkeit an der Betreuung ihres 

Kindes tatsächlich gehindert sind 

 

Das Anmeldeformular für die Notbetreuung finden Sie in der Anlage. Bitte senden Sie das 

ausgefüllte Formular bei Bedarf zeitnah an das Sekretariat: info@pmh-schule.de 

Bitte beachten Sie, dass die Betreuung vor 7:40 Uhr und nach 15: 30 Uhr kostenpflichtig ist.  

 

Schulbetrieb ab dem 19. April 2021 

 

Derzeit ist vorgesehen, ab dem 19. April 2021 zu einem Wechselbetrieb für alle Klassenstufen 

zurückzukehren, sofern es das Infektionsgeschehen dann zulässt. Hierzu folgen zu gegebener 

Zeit weitere Informationen. 

 

Mit freundlichen Grüßen  

 

Gerhard Link 

Schulleiter 


